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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ NACH HEIDEGG
ODER HITZKIRCH

Gesandter : [ Beat II . Zurlauben]

[1 . ] Im Streite zwischen Oberst [ Heinrich ] Fleckenstein und

seiner Bauernschaft soll man sich die gegenseitigen Klagen

anhören und alsdann jeder Partei zubilligen , was ihr auf¬

grund von Recht und Billigkeit zustehe . Sollte freilich

dadurch dem obrigkeitlichen Ansehen und deren " gwallttsame"

Abbruch geschehen , so dürfe man es bloss in den Abschied

nehmen.

[2 . ] Der Abt von Engelberg [ Plazidus I . Knüttel ] soll angehalten

werden , die den Erben von Pfarrer [ Johann Melchior ] Villin-

ger schuldigen Gelder zu entrichten . Wolle er sich dazu

nicht bequemen , seien dessen aus den Freien Aemtern stam¬

menden Einkünfte mit Beschlag zu belegen.

Landschreiber [Adam ] Signer
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